
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"KURZ UND BÜNDIG..............!!" 
 

 

Traditionell möchten wir Sie nachfolgend über bevorstehende, aus unserer Sicht, wichtige 

Neuerungen im kommenden Jahr informieren: 

 

 

1.  Wechsel der MWST-Sätze per 01.01.2024                 
 

Die Erhöhung der MWST-Sätze ist das Ergebnis der Abstimmung vom 25. 

September 2022 über den „Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV 

durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer“: 
 

 

Rechnungsstellung im Übergang 
 

Ob der neue oder der alte Steuersatz bei der Fakturierung gilt, hängt vom 

Zeitpunkt oder dem Zeitraum der Leistungserbringung ab. Es sind also weder 

das  

Datum der Rechnungsstellung noch der Zahlungszeitpunkt massgebend: 
 

Beispiel zeitliche Abgrenzung

31.12.2023
Abrechnung zum alten

MWST-Satz (7.7%)

Ende der Arbeiten

15.01.2024
Abrechnung zum neuen

MWST-Satz (8.1%)

Beginn der Arbeiten

15.12.2023

 

Das bedeutet in unserem Beispiel: 
 

- Alle Arbeiten und Leistungen, die vom 15.12.2023 bis zum 31.12.2023 

erbracht wurden, sind mit dem alten MWST-Satz von 7.7% abzurechnen 
 

- Alle Arbeiten und Leistungen, die vom 01.01.2024 bis zum 15.01.2024 

erbracht wurden, sind mit dem neuen MWST-Satz von 8.1% abzurechnen 
 

- Alle Arbeiten und Leistungen, die über das Jahresende hinaus erbracht 

werden, sind somit aufzuteilen und mit den unterschiedlichen Steuersätzen 

in Rechnung zu stellen.  
 

 



Neue Mehrwertsteuersätze ab 2024 
 

Steuersätze Alt Neu 

Normalsatz 7,7 %  8,1 % 

Reduzierter Satz 2,5 % 2,6 % 

Sondersatz für Beherbergungsleistungen 3,7 % 3,8 % 

 

 

Saldosteuersätze alt 
gültig bis 31.12.2023 

Saldosteuersätze neu 
gültig ab 1. Januar 2024 

0,1 % 0,1 % 

0,6 % 0,6 % 

1,2 % 1,3 % 

2,0 % 2,1 % 

2,8 % 3,0 % 

3,5 % 3,7 % 

4,3 % 4,5 % 

5,1 % 5,3 % 

5,9 % 6,2 % 

6,5 % 6,8 % 

 

Für weitergehende Auskünfte/Informationen wenden Sie sich gern an uns. 

 

 

2.  Reform AHV 21 

 

Das Stimmvolk hat ebenfalls am 25. September 2022 die Reform der AHV 

21 angenommen. Diese tritt nun per 01.01.2024 in Kraft. Wobei die 

Erhöhung des Referenzalters der Frau (vorher Rentenalter) ein Jahr nach 

Inkrafttreten der Reform (also ab 01.01.2025) schrittweise erfolgt. Das 

umfangreiche Thema wird in einem Merkblatt „Stabilisierung der AHV (AHV 

21)“ thematisiert und erklärt. Das Merkblatt kann unter https://www.ahv-

iv.ch/ heruntergeladen werden. 

 

 

3. Gute Nachrichten für Immobilienbesitzer 

 

Wer für eine Totalsanierung oder einen Umbau der eigenen vier Wände viel 

Geld in die Hand nimmt, darf sich über einen Entscheid des Bundesgerichtes 

vom 23.02.2023 freuen. Die Abzugsmöglichkeiten wurden stark verbessert. 

Bei einer Totalsanierung (sog. wirtschaftlichem Neubau) galt bisher die 

Praxis, dass praktisch sämtliche Kosten steuerlich nicht abzugsfähig waren.  

 

Mit dem Bundesgerichtsurteil wurde diese Praxis nun angepasst und 

Totalsanierungen unterliegen nun ebenfalls dem Prinzip der Aufteilung in 

Werterhaltung und Wertvermehrung. Immobilienbesitzer, die von dieser 

neuen Praxisänderung nicht profitieren konnten und denen infolge 

wirtschaftlichen Neubaus die Steuerabzüge verwehrt wurden, sollten die 

damit verbundenen Dokumente und Belege für eine Berücksichtigung bei der 

Grundstückgewinnsteuer aufbewahren. 

https://www.ahv-iv.ch/
https://www.ahv-iv.ch/


 

Sorgfältig dokumentieren 

Bei grösseren Umbauten und Sanierungen sollte man die ausgeführten 

Arbeiten genau dokumentieren. Das beinhaltet neben Plänen, detaillierten 

Offerten und Rechnungen idealerweise auch Fotos, die einen Vorher-

Nachher-Vergleich der renovierten oder ersetzten Bauteile ermöglichen. 

Wenn es zu unterschiedlichen Bewertungen der steuerlichen Abzugsfähigkeit 

kommt, liegt die Beweislast gegenüber der Steuerbehörde beim 

Steuerpflichtigen! Ohne genaue Dokumentation wird das schwierig. 

 

 

4.  Neuerungen bei den Sozialversicherungen ab 01.01.2024  
 

Über die Neuerungen und Änderungen bei den Sozialversicherungen 

orientieren wir Sie – traditionsgemäss – mit unserer beiliegenden 

Sozialversicherungsübersicht. 

 

 

5. In eigener Sache 

 

Ab dem neuen Jahr sind wir wie folgt telefonisch für Sie erreichbar: 
 

Vormittag: 08.00 - 11.30 Uhr 

Nachmittag: 13.30 - 16.30 Uhr (Freitag bis 16.00 Uhr) 

 

 

Umfassende Informationen zu den Fachthemen erhalten Sie jederzeit – nach Ihren 

individuellen Wünschen – in einem persönlichen Gespräch oder auch schriftlich von uns. 

 

 


